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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 
 

 

ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  
Abs Absatz 
AG Aktiengesellschaft 
Art Artikel 
  
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz 
BGBl Bundesgesetzblatt 
Bgm Bürgermeister 
bzw beziehungsweise 
  
dh das heißt 
  
ESVG Europäisches System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
EU Europäische Union 
EUR Euro 
EURIBOR European Interbank Offered Rate 
exkl exklusive 
EZB Europäische Zentralbank 
  
HOG Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG zwischen dem Bund und den Län-

dern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden 
  
idgF in der geltenden Fassung 
iHv in Höhe von 
inkl inklusive 
iSd im Sinne des 
  
LGBl Landesgesetzblatt 
  

Mio Million/en 
Mrd Milliarde/n 
  
Nr Nummer 
  
OeBFA Österreichische Bundesfinanzierungsagentur 
ÖStP Österreichischer Stabilitätspakt 
  
rd rund 
  
sz seinerzeitig/en 
  
udg und der gleichen 
  
vgl vergleiche 
VRV 2015 Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 
  
WiGeV Wiener Gesundheitsverbund 
WStV Wiener Stadtverfassung 
WVAF Wiener Verordnung über die Ausrichtung der Finanzgebarung 
WWFSG Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 
  
Z Ziffer 
zB zum Beispiel 
  
  
Ø  Durchschnitt, durchschnittlich 
§ Paragraf 
% Prozent 
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1. Rechtsgrundlagen und Inhalt 
 
Mit 1. Oktober 2013 ist das Gesetz über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung, LGBl für Wien Nr 36/2013, in Kraft getreten. Die darin enthaltenen Bestimmungen legen für die Finanz-
gebarung der Gemeinde Wien, insbesondere bei der Aufnahme von Schulden, beim Schuldenportfoliomanagement, bei der Veranlagung öffentlicher Mittel und beim Risikomanagement, bestimmte 
Mindeststandards als Grundsätze fest. § 1 Abs 1 Z 4 dieses Landesgesetzes postuliert den Grundsatz der Transparenz über getätigte Transaktionen, insbesondere Berichterstattung an die 
Kontrollgruppe gemäß der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über einheitliche Grundsätze des Haushaltsrechts und eine risikoaverse Finanzgebarung. Wenngleich mangels 
Zustandekommen dieser Vereinbarung aufgrund von Auffassungsunterschieden auf Bundesseite de facto keine Kontrollgruppe eingerichtet werden konnte, ist dem landesgesetzlich normierten 
Transparenzgebot nachzukommen. 
 
Der vorliegende Finanzschuldenbericht dient der Analyse der im Rechnungsabschluss 2022 der Gemeinde Wien ausgewiesenen Finanzschulden und enthält Informationen über die 
Finanzierungsaktivitäten, den Schuldenstand, die Verschuldungsstruktur, den Zinsaufwand und die Haftungen. In der analytischen Betrachtung werden – ausgehend vom Rechnungsabschluss 
2022 – die Jahre 2021 und 2022 gegenübergestellt, längere Zeitreihen sind im Anhang zu diesem Bericht ausgewiesen. Die in diesem Bericht angeführten Daten sind vorbehaltlich der Genehmigung 
des Rechnungsabschlusses der Bundeshauptstadt Wien für das Jahr 2022, der Bilanzen der Unternehmungen gemäß § 71 WStV (siehe Punkt 2.2 Finanzschulden in administrativer Abgrenzung) 
sowie der Jahresabschlüsse der Rechtsträger gemäß § 10 WVAF (siehe Punkt 5.1 Finanzschulden von Rechtsträgern gemäß § 1 WVAF) und jene der Einheiten des Sektors Staat gemäß ESVG 
2010 (siehe Punkt 2.14 Haftungen und Ausnützung der Haftungsobergrenze und Punkt 5.2 Haftungen von Einheiten des Sektors Staat nach ESVG 2010) durch die jeweils zuständigen Gremien. 
 
Bezüglich der Zielsetzung und Methoden des Risikomanagements gemäß § 33 Abs 6 der VRV 2015 wird auf das Wiener Landesgesetz über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung 
sowie die WVAF verwiesen. 
 
Sämtliche Werte bzw Beträge sind in Euro angegeben. Etwaige Rundungen können in den Tabellen Rechendifferenzen ergeben. 
 

1.1. Finanzschuldenbegriff, Sektoren-Abgrenzung 
 
Für den Aufbau des Wiener Rechnungsabschlusses ist die VRV 2015, mit welcher Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände geregelt werden, maßgeblich. Der Rechnungsabschluss der Bundeshauptstadt Wien für das Jahr 2022 ist der nunmehr dritte Rechnungsabschluss Wiens, welcher nach den 
Grundlagen der „neuen“ VRV 2015 erstellt wurde.  
 
Die VRV 2015 definiert in § 32 Finanzschulden als alle Geldverbindlichkeiten, die der Gemeinde Wien Verfügungsmacht über Geld verschaffen sollen. § 37 Abs 1 Z 4 VRV 2015 erfordert Nachweise 
über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit Angaben zu Tilgungen, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstersätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit.  
 
Vom Finanzschuldenbergiff gemäß § 32 VRV 2015  unterscheidet sich der Schuldenstandsbegriff des Sektors Staat gemäß ESVG maßgeblich. 
 
Das ESVG 2010 enthält keine spezielle Definition zum Schuldenstand des Staates, sehr wohl aber allgemeine Festlegungen zu den sogenannten „institutionellen Sektoren“ (einschließlich des 
Sektors Staat). 
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Der Sektor Staat gliedert sich gemäß ESVG 2010 in vier Teilsektoren: 
 
- Bund (Zentralstaat) 
- Länder 
- Gemeinden 
- Sozialversicherung 
 
Gemäß ESVG 2010 umfasst der Sektor Staat institutionelle Einheiten, die zu den Nichtmarktproduzenten zählen, deren Produktionswert für den Individual- und den Kollektivkonsum bestimmt ist, 
und die sich mit Zwangsabgaben von Einheiten anderer Sektoren finanzieren, sowie institutionelle Einheiten, die hauptsächlich Einkommen und Vermögen umverteilen. Die Unterscheidung 
zwischen Marktproduzenten und Nichtmarktproduzenten erfolgt dabei anhand des sogenannten 50 %-Kriteriums: 
 
Öffentliche institutionelle Einheiten, die laufend zumindest 50 % ihrer Produktionskosten durch Verkaufserlöse decken, gehören nicht dem Sektor Staat an. Beispiele für Marktproduzenten sind die 
unselbständigen Unternehmungen gemäß § 71 WStV, Stadt Wien – Wiener Wohnen sowie Wien Kanal, deren Schuldenstand aufgrund ihrer Eigenschaft als „Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit“ 
iSd ESVG 2010 nicht den Finanzschulden der Gemeinde Wien zugerechnet werden. Insofern besteht Gleichklang mit dem administrativen Schuldenstandsbegriff.  
 
Anders verhält es sich bei den Schulden der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund (WiGeV), die bereits seit dem Jahre 2010 aufgrund einer abrupten Änderung der Interpretation der damals 
gültigen ESVG 1995-Regelungen dem Sektor Staat und damit der Gemeinde Wien angelastet werden (hinsichtlich der nunmehr gänzlichen Einbeziehung der öffentlichen Krankenanstalten in den 
Sektor Staat infolge des ESVG 2010 siehe unten). 
 
Bei der Frage, ob eine institutionelle Einheit dem Sektor Staat zugeordnet wird, ist zunächst zu prüfen, ob diese Einheit vom Staat kontrolliert wird. Zur anschließenden Unterscheidung von Markt- 
und Nichtmarkproduzenten sieht das ESVG 2010 nunmehr auch qualitative Kriterien vor, wie zB ob ein Produzent ausschließlich – das Kriterium der Ausschließlichkeit wird von Statistik Austria 
bei Überschreiten der 80 %-Schwelle angenommen – für den Staat produziert. Verkauft bzw produziert eine Einheit ausschließlich an bzw für den Staat, erfolgt jedenfalls eine Zurechnung zum 
Sektor Staat. Daneben wird weiterhin auf das sogenannte 50 %-Kriterium zurückgegriffen (siehe oben). Im Unterschied zum ESVG 1995 werden aufgrund des ESVG 2010 jedoch die Produktions-
kosten für den Markt-/Nichtmarkttest um die Nettozinsbelastung erhöht und um den Wert der gesamten unterstellten Produktion, namentlich der Produktion für die Eigenmittelverwendung, gemin-
dert. Darüber hinaus wurde auch die Definition der Umsatzerlöse enger gezogen. Aufgrund dieser Änderungen wurde der Kreis der Einheiten, die dem Sektor Staat zuzuordnen sind, erheblich 
erweitert (zB werden öffentliche Krankenanstalten nunmehr endgültig dem Sektor Staat zugeordnet). 
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2. Entwicklung der Finanzschulden, des Schuldenstands und der Haftungen  
 

2.1. Nachweise nach der VRV 2015 
 
Die erstmalige Erstellung eines Rechnungsabschlusses nach der VRV 2015 im Jahr 2020 führte zu einem geänderten Ausweis der Finanzschulden. Während bis zum Rechnungsabschluss des 
Jahres 2019 der Ausweis der Finanzschulden gegliedert einerseits nach der Bedeckung des Schuldendienstes (siehe RA 2019: Nachweis über die Finanzschulden I) und andererseits nach den 
Gläubigern (siehe RA 2019: Nachweis über die Finanzschulden II) erfolgte, sowie ein eigener Nachweis über den Schuldendienst geführt wurde, hat nunmehr der Nachweis über den Stand der 
Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit Angaben zu Tilgungen, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstersätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit in den Anlagen 6c und 
6d zu erfolgen. Die Anlage 6c kann als Einzelnachweis der „klassischen“ Finanzschulden wie Kredite, Darlehen, Anleihen udg bezeichnet werden. Die Anlage 6d dient zur Darstellung bestimmter 
Rechtsgeschäfte mit Finanzierungskomponenten, bei denen in Ansehung der Vorfinanzierung durch einen am ursprünglich Rechtsgeschäft nicht unmittelbar beteiligten Dritten (zB durch Forde-
rungskauf seitens eines Kreditinstituts) bzw wegen einer außergewöhnlichen Fälligkeitsvereinbarung der Finanzierungszweck im Vordergrund steht (Kaufpreisstundung). Mit dem Rechnungsab-
schluss 2021 erfolgte erstmals der Ausweis solcher Rechtsgeschäfte in der Anlage 6d. Hiebei handelt es sich um Kaufpreisstundungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Leuchtmittel 
(Straßenbeleuchtung), bei welcher der Stadt außergewöhnliche Finanzierungserleichterungen dadurch eingeräumt wurden, dass die Fälligkeit der letzten Teilzahlung auf einen mehr als zehn Jahre 
nach dem Empfang der Leistung gelegenen Tag festgesetzt wurde. Dargestellt werden diese Geschäfte in der Vermögensrechnung allerdings nicht als Darlehen sondern als langfristige Verbind-
lichkeit, weshalb diese Verbindlichkeiten im Finanzschuldenbericht nicht näher behandelt werden. 
 
Wie bereits im Vorjahresbericht an dieser Stelle angemerkt, war der Schuldenstand im Rechnungsabschluss 2020 aufgrund einer nicht korrekten Zuordnung eines „Darlehens zwischen den 
Verwaltungszweigen / Inneren Darlehens“ um 9.412.773,69 zu hoch ausgewiesen. Die entsprechende Korrektur wurde mit dem Rechnungsabschluss 2021 vorgenommen. Zur besseren Vergleich-
barkeit wird in diesem Bericht der korrigierte Wert in den Grafiken dargestellt.1 
 
Die VRV 2015 regelt weiters den Ausweis von Leasinggeschäften. Diese sind in Anlage 6i (Leasingspiegel) darzustellen und entsprechend ihrer Ausgestaltung dem Finanzierungsleasing oder 
dem Operating Leasing zuzuordnen. Etwaige Verpflichtungen der Gemeinde Wien aus diesen Rechtsgeschäften werden im Finanzschuldenbericht nicht berücksichtigt. Der nunmehrige Ausweis 
von Leasinggeschäften im Rechnungsabschluss der Gemeinde hat zur Folge, dass sich ab dem Finanzjahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren eine geänderte Zuordnung des von der Stadt Wien 
2009 abgeschlossenen PPP-Vertrags (Mietvertrag) im Bereich Bildung ergibt. Dieser Vertrag wurde aufgrund der Sichtweise der Bundesanstalt "Statistik Österreich" (Statistik Austria) als „On-
Balance-Sheet“ PPP-Projekt ab dem Rechnungsabschluss 2016 bis zum Rechnungsabschluss 2019 als „Darlehen im Rahmen der Bildung“ unter den Finanzschulden geführt und wird mit der 
Umstellung auf die VRV 2015 nunmehr als Finanzierungsleasing ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde die Definition der Finanzschulden nach der VRV 2015 auch für die Vorjahre 
(bis inkl Rechnungsabschluss 2019) angewendet.2  
 
 

                                                 
1 In diesem Bericht wird überall dort, wo es zu Korrekturen der Werte gegenüber der Vermögensrechnung bzw der Anlage 6c des Rechnungsabschlusses 2020 kam, mittels dieser Fuß-

note darauf verwiesen. 
2 In diesem Bericht wird überall dort, wo es aufgrund der Zuordnung zu geänderten Werten im Vergleich zu den Finanzschuldenberichten der Vorjahre kommt, mittels dieser Fußnote 

darauf verwiesen. Sollten Vorjahreswerte ohne Berücksichtigung der geänderten Zuordnung angeführt werden, wird mitunter gesondert darauf verwiesen. 
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2.2. Finanzschulden in administrativer Abgrenzung 
 
Die nachfolgende Tabelle 1 beinhaltet die Verschuldung der Gemeinde Wien auf der Grundlage der nationalen (administrativen) Rechnungsvorschriften gemäß VRV 2015 bzw den sonstigen 
relevanten innerstaatlichen Bestimmungen. 
 
So legt zB § 71 WStV für Unternehmungen fest, dass ihr Vermögen vom übrigen Vermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten ist. Sie sind daher hinsichtlich ihrer Finanzschulden grundsätzlich 
nicht im Rechnungsabschluss der Gemeinde Wien abgebildet. Sie erstellen auch in Übereinstimmung mit § 1 Abs 2 VRV 2015 eigene Wirtschaftspläne und ebensolche Jahresabschlüsse, die von 
den Organen der Gemeinde in den selben Sitzungen, in denen die Rechenwerke der Gemeinde Wien behandelt werden, genehmigt werden. Soweit rechtlich vorgesehen sind die Beilagen 
(Anlagen) zum Voranschlag und zum Rechnungsabschluss Wiens mit den Angaben dieser Einheiten zu erstellen. 
 
Der Schuldenstand von Wiener Wohnen zum 31.12.2022 betrug 2.384,64 Mio (2021: 2.439,44 Mio), jener des WiGeV 254,81 Mio (2021: 271,82 Mio), während der Schuldenstand von Wien 
Kanal 2,82 Mio (2021: 4,91 Mio) ausmachte. Bei diesen Schuldenständen sind Finanzschulden gegenüber Dritten (Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Bundesdarlehen udg), nicht aber gegenüber 
der Stadt Wien bzw dem Land Wien (Landesdarlehen) berücksichtigt. Die Bedienung der Außenstände von Wiener Wohnen und Wien Kanal erfolgt nicht aus Mitteln der Gemeinde Wien und damit 
nicht aus allgemeinen Steuer- sowie Abgabeneinnahmen. Vielmehr werden dazu ausschließlich direkte Einnahmen dieser beiden Unternehmungen herangezogen. Unter Punkt 4 Unternehmungen 
gemäß § 71 Wiener Stadtverfassung werden die jeweiligen Schuldenstände dargestellt. Durch die Unternehmungen übernommene Haftungen zum 31.12.2022 werden gemäß der Verordnung des 
Wiener Gemeinderates über die Haftungsobergrenze unter Punkt 2.14 Haftungen und Ausnützung der Haftungsobergrenze berichtet. 
 
In der nachfolgenden Tabelle 1 ist dieser Schuldenstand insofern nicht berücksichtigt, als diese die administrative Abgrenzung der Schulden darstellt, in welcher der WiGeV, aber auch Wiener 
Wohnen sowie Wien Kanal nicht zu berücksichtigen sind. 
 
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben in dieser Auflistung Schulden bzw getätigte Fremdmittelaufnahmen von sonstigen Rechtsträgern gemäß § 2 Z 2 WVAF. Die in § 1 WVAF aufgelisteten Rechts-
träger fallen unter die Organisationsregelungskompetenz des Landes Wien und werden nur für Zwecke des ESVG der Gemeinde Wien als zum Sektor Staat gehörig zugeordnet. Der Stand zum 
31.12.2022 der bezughabenden Finanzschulden dieser Rechtsträger sowie die kumulierte Schuldenaufnahme in der vergangenen Berichtsperiode wird unter Punkt 5.1 Finanzschulden von Rechts-
trägern gemäß § 1 WVAF dargestellt. 
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2.3. Darstellung der Finanzschulden nach Schuldformen 
 
Wie bereits in den Vorjahren angeführt, wurde im ersten Halbjahr 2018 die Strategie für den Abbau von Fremdwährungsfinanzierungen 2.0 vollständig umgesetzt. Somit waren sämtliche ab dem 
Rechnungsabschlussstichtag 2018 ausgewiesenen Finanzschulden in Euro denominiert. In diesem Finanzschuldenbericht wird daher auf eine Darstellung etwaiger Fremdwährungsschulden 
verzichtet, zumal zum Rechnungsabschlussstichtag derartige nicht bestanden haben. Da die Darstellungen längerer Zeitreihen im Anhang (siehe Punkt 3) einen Zeitraum von fünf Jahren umfasst, 
wird mit diesem Finanzschuldenbericht erstmalig auch dort keine Fremdwährungsschulden mehr angeführt. Hiedurch entfallen im Vergleich zu den Vorjahren die grafischen Darstellungen zu der 
Entwicklung der Fremdwährungsschuld ab diesem Finanzschuldenbericht. 

n

 2

  

Stand 

31.12.2022 
%-Anteil 

99,2
100,0

0,0

0,7
100,0

0,1
87,9

12,1

13,3

86,7

100,0

Mio 

8.757,30
8.757,30

- 

60,00
60,00

10,55
9,28

2,77

0,17

1,10

8.827,85

  

Mio 

896,60
596,60

300,00  

1.040,00
1.040,00

5,94
4,43

1,50

0,03

1,47

1.942,54

  
Zunahme 

1.636,60
1.636,60

-  

60,00
60,00

-

-  

-  

-  

-  

1.696,60

Tabelle 1 
d 

021 
%-Anteil 

88,4
96,3

3,7

11,5
100,0

0,2
83,2

16,8

7,3

92,7

100,0

Sta
31.12.

Mio 

8.017,30
7.717,30

300,00

1.040,00
1.040,00

16,48
13,71

2,77

0,20

2,57

9.073,78

 

  

Darlehen OeBFA 
   davon Abgangsfinanzierung 

   davon Wohnbaufinanzierung 

Kredite und Darlehen 
   davon Abgangsfinanzierung 

Sonstige Darlehen 
   davon Bezirksfinanzierung 

   davon Sachfinanzierung 

        Wohnbau 

        Siedlungswasserwirtschaft 

Finanzschulden Gesamt 
 
Die Auswirkungen der weltweiten COVID-19 Pandemie auf das Schuldenmanagement der Stadt Wien waren 2022 nicht mehr so stark wie in den beiden Berichtsjahren zuvor. Es wurden für die 
Abgangsfinanzierung des Zentralhaushaltes (Nettofinanzierungsvolumen) 60,00 Mio aufgenommen (2021: 1.290,00 Mio). Als Finanzierungsquelle diente eine Barvorlage bei einem österreichi-
schen Kreditinstitut.  
 
Des Weiteren wurden auslaufende OeBFA-Darlehen iHv 596,60 Mio erneut mittels langfristiger OeBFA-Darlehen mit Laufzeiten von zehn Jahren refinanziert und kurzfristigen Barvorlagen iHv 
insgesamt 1.040,00 Mio in mittel- bis langfristige OeBFA-Darlehen mit Laufzeiten von sechs bis neun Jahren gedreht. Somit machte die Bruttoneuverschuldung 2022 (Summe sämtlicher im 
Berichtsjahr aufgenommener Schulden) 1.696,60 Mio (2021: 2.074,20 Mio) aus. 
 
Im Berichtsjahr 2022 konnte der Schuldenstand um 245,94 Mio reduziert werden. Diese Reduktion beruht neben den Tilgungen der sonstigen Darlehen iHv 5,94 Mio besonders auf der Tilgung der 
sogenannten Wohnbauinitative iHv 300,00 Mio. Zur Haushaltsfinanzierung mussten wie oben erwähnt 60,00 Mio aufgenommen werden. Im Jahr 2021 war aufgrund der Auswirkungen der COVID-
19 Pandemie noch eine Nettoneuverschuldung (Schuldenstandserhöhung) iHv 1.282,39 Mio zu verzeichnen. 
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Wenngleich in Wien die Gemeindestruktur im Vordergrund steht und gemäß § 132 Abs 4 WStV für das Erfordernis von Wien als Land die Gemeinde vorzusehen hat, verfügt Wien als Land über 
die Finanzierungsmöglichkeit im Wege der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Im Zuge von Anleihebegebungen der OeBFA kann es zur Beteiligung des Landes Wien in Form 
von Darlehensgewährungen kommen. 
 
Dabei kommen sowohl neu begebene Anleihen, als auch Aufstockungen von bereits am Markt befindlichen Bundesanleihen in Frage. Bei Aufstockungen erfolgt das Pricing der Bundesanleihe 
aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Marktbedingungen und kann somit entweder über, als auch unter pari (bezogen auf einen Ausgabekurs von 100) erfolgen. Aufstockungen führen in 
der Regel zur Auszahlung von Stückzinsen, die für den Zeitraum zwischen dem ursprünglichen Zinstermin und dem neuen Begebungstermin – das ist der Aufstockungstermin – verrechnet werden. 
Mit der VRV 2015 wurde die Verrechnung des Ausgabekurses mit der Darstellung der Agien und Disagien transparenter gestaltet (siehe Punkt 2.13 Zinsaufwand für die Finanzschulden). 
 
Die Finanzschulden beliefen sich wie in Tabelle 1 ersichtlich per 31.12.2022 auf 8.827,85 Mio (2021: 9.073,78 Mio), was eine Reduktion des Schuldenstands von 245,94 Mio oder rd 2,7 % zum 
Vorjahr bedeutet (2021: Schuldenstandserhöhung von 1.282,39 Mio oder rd +14,8 %).  
 
Die in Tabelle 1 angeführten absoluten Werte sind im Rechnungsabschluss 2022 in der Anlage 6c „Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst“ ausgewiesen. 
 
Die in der Anlage 6c nachrichtlich angeführten „Darlehen zwischen Verwaltungszweigen / Innere Darlehen“ stellen Darlehen des Zentralbudgets an die Bezirke (Schulsanierungspaket I und II bzw 
Vorgriff der Bezirke) bzw an andere Dienststellen (Magistratsabteilungen) im Zusammenhang mit Förderabwicklungen (nach dem Wohnbaufördergesetz bzw für Zwecke der Siedlungswasserwirt-
schaft oder der Garagenförderung) dar. Diese sind verrechnungstechnische Posten und stellen keine Finanzschuld gegenüber Dritten (zB Finanzinstituten) dar. „Innere Darlehen“ im Sinne einer 
vorübergehenden Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Sonderrücklagen oder Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel existieren nicht. 
 
In den nachfolgenden Diagrammen 1 bis 5 werden einige, mit Tabelle 1 in Zusammenhang stehende, Kennzahlen und Entwicklungen dargestellt. 
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2.4. Stand bzw Entwicklung der Finanzschulden 
 
Diagramm 1 

 
Zum 31.12.2022 betrugen die gesamten Finanzschulden Wiens 8.827,85 Mio (2021: 9.073,78 Mio). Dies bedeutete einen Rückgang der Finanzschulden um 245,94 Mio oder rd 2,7 % zum 

Vorjahr.
 

2.5. Finanzschulden in Relation zum Bruttoregionalprodukt 
 
Das Bruttoregionalprodukt wird von der Statistik Austria bekannt gegeben. Die Daten für das Jahr 2022 werden jedoch erst Ende 2023 vorliegen. 
 
Eine Aufstellung hinsichtlich der Daten für die Jahre 2017 bis 2021 findet sich im Anhang unter dem Punkt 3.2 Finanzschulden in Relation zum Bruttoregionalprodukt. 
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2.6. Entwicklung der Nettoneuverschuldung 
 
Diagramm 2 

 
Im Berichtsjahr 2022 betrug die Nettoneuverschuldung -245,94 Mio, was eine Schuldenstandsreduktion bedeutet (2021: +1.282,39 Mio). Der Rückgang der Nettoneuverschuldung im Vergleich 
zum Vorjahr machte somit 1.528,33 Mio oder rd -119,2 % aus. 
 

2.7. Fremdwährungsschulden 
 
Zum 31.12.2022 bestanden keine Fremdwährungsschulden. 
 

2.8. Derivative Finanzinstrumente bzw -geschäfte 
 
Zum 31.12.2022 bestanden keine derivativen Finanzgeschäfte. 
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2.9. Fristigkeiten der Finanzschulden 
 
Die Gestion des Laufzeitprofils der Verschuldung zählt neben der Auswahl des Verschuldungsinstruments, der Währungszusammensetzung und der Verzinsungsart zum Kern der Portefeuillesteu-
erung. 
 
Wie in der Tabelle 2 ausgewiesen, verfügten die Finanzschulden zum 31.12.2022 aufgrund des vorgesehenen Abreifungsprofils über eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6,24 Jahren (2021: 6,0 
Jahre). 
 
Im Jahr 2022 wurden drei auslaufende OeBFA-Darlehen iHv 596,60 Mio mittels drei OeBFA-Darlehen mit Laufzeiten von rund zehn Jahren refinanziert. Das Nettofinanzierungsvolumen 2022 von 
60,00 Mio wurde mittels einer Barvorlagen bei österreichischen Kreditinstituten finanziert. 
 
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzschuld 2022 (2021) stellt sich unter Verweis auf Rundungsdifferenzen und aufgrund des geplanten Abreifungsprofils, wobei zu tilgende Kredite hier 
vereinfacht mit dem Termin der vollständigen Tilgung angegeben sind, wie folgt dar: 
 
Tabelle 2 

  Stand 31.12.2021 Restlaufzeit Stand 31.12.2022 Restlaufzeit 
  in Mio Jahre in Mio Jahre 

Haushalts-Abgangsfinanzierung (ohne Sonderfinanzierungen) 8.757,30 5,8 8.817,30 6,1

restliche Finanzierungen 316,48 7,4 10,55 8,0

Finanzschuld Gesamt 9.073,78 6,0 8.827,85 6,24
 
Das Fristigkeitsprofil der Finanzschuld im Jahr 2022 (2021) ließ sich aufgrund des geplanten Abreifungsprofils wie folgt abbilden: 
 
Tabelle 3 

  Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022 

  in Mio %-Anteil in Mio %-Anteil 
Kurzfristig (bis zu 1 Jahr) 896,60 9,9 660,00 7,5

Mittelfristig (zwischen 1 und 5 Jahren) 3.242,64 35,7 3.242,64 39,1

Langfristig (ab 5 Jahren) 4.934,55 54,4 4.934,55 53,4

Finanzschuld Gesamt 9.073,78 100,0 8.827,85 100,0
 
Die hier dargestellten abreifenden Finanzierungen stellen (solange keine Schuldenreduktion erfolgt) die voraussichtlichen Refinanzierungserfordernisse dar.  
 
Der in Tabelle 3 ausgewiesene Anteil an Schuldkategorien mit kurzer Restlaufzeit fiel auf 7,5 % per 31.12.2022 (2021: 9,9 %). Der Anteil der Schuldkategorien mit einer Restlaufzeit zwischen 1 
und 5 Jahren stieg auf 39,1 % per Ende 2022 (2021: 35,7 %). Jener Anteil der Schulden mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren fiel im Vergleich zum Vorjahr von 54,4 % auf 53,4 %. 
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Nachfolgendes Diagramm 3 visualisiert die Entwicklung des Schuldenportefeuilles in den Jahren 2021 und 2022 nach dem Gesichtspunkt der Fristigkeit in Absolutbeträgen. 
 
Diagramm 3 

2.10. Abreifungen 
 
Unter jenen in der Anlage 6c ausgewiesenen Tilgungen iHv 1.942,54 Mio (2021: 791,81 Mio) sind Abreifungen von 596,60 Mio (2021: 534,20 Mio) angeführt, welche dem budgetierten Refinanzie-
rungserfordernis 2022 entsprachen. Die Refinanzierungserfordernisse aus 2021 und 2022 sind im nachstehenden Diagramm 4 abgebildet. Darüber hinaus sind in der Anlage 6c nicht budgetierte 
Drehungen von sieben Barvorlagen in OeBFA-Darlehen iHv insgesamt 1.040,00 Mio sowie sonstige Tilgungen iHv 305,94 Mio, die nicht refinanziert wurden, ausgewiesen. 
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Diagramm 4 

2.11. Abreifungsplan 
 
Der Abreifungsplan für die Jahre 2023 bis 2040 der per 31.12.2022 bestandenen Finanzschulden für die reine Haushalts-Abgangsfinanzierung nach Schuldformen und ohne Berücksichtigung der 
sonstigen Darlehen und Finanzierungen iHv 10,55 Mio zeigt für die Residualgröße von 8.817,30 Mio folgendes Bild: 
 
Tabelle 4 
in Mio 

Schuldenformen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2031 … 2040 

OeBFA-Darlehen 660,00 860,00 830,00 890,00 869,00 871,00 798,00 798,50 734,20 596,60 850,00 

Kredite und Darlehen  60,00  

Gesamt 660,00 860,00 830,00 890,00 869,00 871,00 798,00 798,50 734,20 656,60 850,00 
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Dieser Plan berücksichtigt sowohl fix als auch variabel verzinste Finanzierungen und spiegelt die aus Sicht des Jahres 2022 geplanten Abreifungen wider. Er ist (im Besonderen bei den variabel 
verzinsten Finanzierungsinstrumenten) als unverbindlich zu betrachten und wird laufend den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Die hier dargestellten abreifenden Finanzierungen stellen (so-
lange keine Schuldenreduktion erfolgt) die voraussichtlichen Refinanzierungserfordernisse dar. 
 
Im nachfolgenden Diagramm 5 wird dieser Abreifungsplan grafisch dargestellt. 
 
Diagramm 5 

 

2.12. Zinsstruktur der Finanzschuld 
 
Aufgrund des bis Ende Juli 2022 niedrigen Zinsniveaus konnte die Stadt Wien auch im Berichtsjahr 2022 den Zinsaufwand erneut weit unter dem veranschlagten Budget decken. In der zweiten 
Jahreshälfte 2022 stiegen allerdings die Zinssätze aufgrund der Schritte der Europäischen Zentralbank zur Dämpfung der Inflation stark an. Die Drei-Monats-Zinssätze auf dem Geldmarkt 
(EURIBOR) lagen im Jänner noch bei -0,57 % ehe sie bis Ende Dezember auf 2,2 % anstiegen. Der 10-Jahres-Euro-Swap Satz als Indikator für die Zinslandschaft im langfristigen Bereich stieg 
vom Jahresanfang von rd 0,30 % auf rd 3,20 % zum Jahresende. 
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Im August und September wurden die im Abreifungsprofil im Jahr 2022 vorgesehenen Refinanzierungen über langfristige OeBFA-Darlehen mit Laufzeiten von rund 10 Jahren vorgenommen. 
Darüber hinaus wurden variabel verzinste Finanzinstrumente iHv 1.040,00 Mio in Finanzierungen mit einem fixen Zinssatz gedreht. Dies diente dazu, das noch im Steigen befindliche allgemeine 
Zinsniveau auszunutzen sowie die Planungs- und Budgetsicherheit für die Folgejahre zu erhöhen. 
 
Das Verhältnis von variabel zu fix verzinsten Finanzschulden zum Jahresende 2022 (2021) zeigt folgendes Bild: 
 
Tabelle 5 

 31.12.2021 31.12.2022 

Anteile in % fix variabel fix variabel 

Finanzschulden  88,4 11,6 99,2 0,8

2.13. Zinsaufwand für die Finanzschulden 
 
Mit der seit dem Rechnungsabschluss 2020 anzuwendenden VRV 2015 wurde unter anderem die Verrechnung der Zinsen transparenter gestaltet. Für interessierte Leser*innen ist es nun möglich 
– neben den im Finanzierungshaushalt abzulesenden effektiven Zahlungsflüssen – den zeitlich abgegrenzten Zinsaufwand aus dem Ergebnishaushalt im Rechenwerk abzulesen. Darüber hinaus 
legt die VRV 2015 nun speziell bei der Verrechnung der OeBFA-Darlehen mit dem Ausweis von Agien und Disagien genauere Informationen vor. Agien und Disagien entstehen bei der Zuzählung 
(Auszahlung) der Darlehen. Die OeBFA platziert Anleihen zu bestimmten Kursen am Kapitalmarkt. Das Pricing der Bundesanleihen erfolgt aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Marktbe-
dingungen (Zins- bzw Renditenerwartungen der Investoren) und kann somit entweder über, als auch unter pari (bezogen auf einen Ausgabekurs von 100) liegen. Erhält Wien nun ein Darlehen von 
der OeBFA sind die Konditionen nun von diesem Pricing abhängig. Ein Kurs über 100 bedeutet beispielsweise, dass bei der Zuzählung ein höherer Betrag als der Nominalwert ausbezahlt wird. 
Hinzu werden in Regel auch noch Stückzinsen ausbezahlt. Die Differenz des Zuzählungsbetrags zum Nominalwert nennt man bei Kursen über 100 Agio (Wien erhält bei Zuzählung einen höheren 
Betrag als am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen ist) und bei Kursen unter 100 Disagio (Wien erhält bei Zuzählung einen geringeren Betrag als am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen ist). Die VRV 
2015 legt nun fest, dass Agien und Disagien über die Laufzeit verteilt im Ergebnishaushalt zu verrechnen sind. Im Finanzierungshaushalt werden die Agien und Disagien im Jahr des Zahlungsflusses 
dh bei Zuzählung verrechnet. In der Vermögensrechnung finden sich die Agien in der passiven und die Disagien in der aktiven Rechnungsabgrenzung. Die Verrechnung der Stückzinsen und die 
Zinsabgrenzung erfolgt in der Vermögensrechnung über kurzfristige Verbindlichkeiten.  
 
Der Finanzierungshaushalt stellt grundsätzlich die Zahlungsströme dar. Dies kann bei Zinsfälligkeiten, die nicht mit dem Rechnungsabschlussstichtag 31.12. ident sind, zur Folge haben, dass 
Zahlungen für Aufwände aus Vorperioden erfolgen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass für aufgenommene Finanzierungen, welche im Berichtsjahr noch keine Zinsfälligkeit hatten, keine Zinsen 
im Finanzierungshaushalt verrechnet werden. Agien und Disagien werden mit Darlehens- bzw Kreditzuzählung im Finanzierungshaushalt verrechnet. 
 
Der Ergebnishaushalt ermöglicht hier allerdings eine periodenreine Betrachtung, da sowohl Zinsen als auch Agien und Disagien abgegrenzt werden. Angemerkt sei hier, dass Disagien auch 
aufgrund von Gebühren im Bereich des Zahlungsverkehrs verrechnet werden. Diese entstehen im Besonderen bei Kreditkartenzahlungen und sind vom Zahlungsempfänger zu leisten. Im Rech-
nungsabschluss 2022 finden sich solche Disagien aus dem Zahlungsverkehr in erwähnenswerter Höhe auf auf dem Ansatz 9200. Weiters sei erwähnt, dass zur Befüllung der Anlage 6c „Einzel-
nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst“ der Finanzierungshaushalt ausschlaggebend ist. Wie bereits oben erwähnt entstehen Agien und Disagien aufgrund des zum Zeitpunkt des 
Abschlusses einer Finanzierung herrschenden Marktzinssatzes. Sie können daher als zinssenkende Erträge bzw zinserhöhende Aufwände verstanden werden. 
 
 



 RA 2022 564 

Tabelle 6 
in Mio 

Ergebnishaushalt 2021 2022 
Zinsaufwand (exkl „Innerer Darlehen“) 46,49 43,55

- Agien -21,37 -23,61

+ Disagien +0,84 +4,97

Zinsaufwand bereinigt  25,96 24,91
 
Die Durchschnittsverzinsung der Finanzschuld der Gemeinde Wien, berechnet mit dem bereinigten Zinsaufwand in Bezug zum Schuldenstand zum Jahresultimo, lag 2022 bei 0,27 % (2021:
0,29 %) 

 

2.14. Haftungen und Ausnützung der Haftungsobergrenze 
 
Mit 1. Jänner 2019 trat die Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Haftungsobergrenzen in Kraft. Dieser Verordnung liegt die Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG, mit der Regelungen zu 
Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden, zugrunde. Hintergrund dieser Vereinbarung war, dass die im Zuge des ÖStP 2012 geschaffene Einführung von verbindlichen Haftungsobergrenzen 
autonom von den Gebietskörperschaften umgesetzt wurde und zu einer Diversität der Regelungen führte. Von dieser Ausgangslage her wollten die Finanzausgleichspartner das System der 
Haftungsobergrenzen in Richtung Transparenz, Vollständigkeit und über Gebietskörperschaftsgrenzen hinausgehend vergleichbare Darstellungen weiterentwickeln. Die Haftungsobergrenze er-
rechnet sich nach den Einnahmen (des zweitvorangegangenen Berichtsjahres) der Gebietskörperschaft (Abschnitt 92 und 93) multipliziert mit einem Faktor (im Falle Wiens mit 175,0 %). Haftungen 
sind weiters mit dem Nominalwert (und nicht nach möglichen Kriterien gewichtet) anzurechnen und in die Positionen Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute, grundbücherlich besicherte Haftungen 
für Wohnbau-Darlehen und sonstige Wirtschaftshaftungen zu untergliedern und auszuweisen. Ebenso sind jene Haftungen der Einheiten des Sektors Staat gemäß ESVG 2010, sogenannter 
außerbudgetärer Einheiten, anzurechnen. Für Wien errechnet sich eine Haftungsobergrenze für 2022 iHv 13.254,07 Mio.  
 
Die im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Haftungen der Gemeinde Wien mit Stand zum 31.12.2022 betragen 3.745,10 Mio (2021: 4.591,21 Mio). Der mit 3.587,80 Mio (2021: 4.430,98 Mio) 
größte Teil ist die Haftung der Stadt Wien für die Verbindlichkeiten der Bank Austria AG nach dem Sparkassengesetz. Weiters bestehen grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-
Darlehen zum 31.12.2022 iHv 63,83 Mio (2021: 69,36 Mio). Die sonstigen Wirtschaftshaftungen wurden unter anderem für den Kultur- und Freizeitbereich, die Daseinsvorsorge sowie im Zuge der 
Projektförderung begeben. Diese Haftungen stiegen im Jahr 2022 von 90,88 Mio auf 93,48 Mio. 
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Diagramm 6 

 
Die Haftung der Gemeinde Wien für die Bank Austria AG resultiert aus der sz Gründung der Zentralsparkasse im Jahr 1907. Die Zentralsparkasse wurde als Gemeindesparkasse gegründet und 
ist somit gemäß Sparkassengesetz eine eigentümerlose, sich selbst gehörende Gesellschaft. Sie oder ihre Nachfolgegesellschaften stellten zu keinem Zeitpunkt ihres Bestehens ein Vermögen 
der Stadt Wien dar bzw standen zu keinem Zeitpunkt im Eigentum der Stadt Wien. An die sz Ausgestaltung als Gemeindesparkasse knüpfen sich (bis heute) diverse gesetzliche Verpflichtungen, 
im Besonderen die Haftungen der Gemeinde Wien gemäß § 2 Sparkassengesetz. Darin wird normiert, dass die Gemeinden im Falle der Zahlungsunfähigkeit der von ihr gegründeten Gemeinde-
sparkassen grundsätzlich für alle bis zum 2. April 2003 entstandenen Verbindlichkeiten als Ausfallsbürgen gemäß § 1356 ABGB haften. Für alle nach dem 2. April 2003 bis zum 1. April 2007 
entstandenen Verbindlichkeiten haftet die Gemeinde nur dann als Ausfallsbürge, wenn die vereinbarten Laufzeiten nicht über den 30. September 2017 hinausgehen.  
 
Bei Zahlungsunfähigkeit einer „Sparkassen Aktiengesellschaft“ - die durch Einbringung des Geschäftsbetriebes einer Gemeindesparkasse entstanden ist - erstreckt sich die Haftung der Gemeinde 
auch auf die Verbindlichkeiten der Sparkassen Aktiengesellschaft. Wird die einbringende Sparkasse allerdings in eine Privatstiftung umgewandelt, beschränkt sich die Haftung der Gemeinde auf 
jene Verbindlichkeiten, die vor dem der Eintragung der Umwandlung im Firmenbuch folgenden Bilanzstichtag entstanden sind, einschließlich von dem Grunde nach schon bestehenden vertraglichen 
Verpflichtungen aus Anwartschaften (§ 2 Abs 2a Sparkassengesetz). 
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Im Konkreten haftet die Gemeinde Wien somit aufgrund der, mit Rechtswirkung vom 18. April 2001 erfolgten, formwechselnden Umwandlung der „Anteilsverwaltung – Zentralsparkasse“ (der
ehemaligen „Zentralsparkasse“) in die Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten für jene Verbindlichkeiten der „Bank Austria“, die bis zum 31. Dezember 2001 (Bilanzstichtag) entstanden
sind. Dies beinhaltet neben den Verbindlichkeiten aus den Finanzgeschäften der sz Sparkasse auch jene von dem Grunde nach schon bestehenden vertraglichen Verpflichtungen aus Anwart-
schaften (Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen wie Abfertigungen). Diese Haftung ergibt sich somit zwingend aufgrund einer bundesgesetzlichen Regelung und liegt nicht im Einfluss-
bereich der Stadt Wien. 
 
Bei den sonstigen Wirtschaftshaftungen weisen mit 85,48 Mio (2021: 82,65 Mio) die Haftungen für den Kulturbereich den größten Anteil aus. Diese Haftungen beruhen auf der Abgabe von
Verpflichtungserklärungen für die Haftungsübernahme von nicht bedeckten Personalrückstellungen bei dem Theater in der Josefstadt, dem Volkstheater sowie dem Verein Wiener Symphoniker.  
 
Aufgrund des § 8 Abs 2 der Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Haftungsobergrenzen  sind im Finanzschuldenbericht zusätzlich die Haftungen von außerbudgetären Einheiten, somit
jener Einheiten die aufgrund des ESVG der Gemeinde Wien als Einheit des Sektors Staat zugerechnet werden, sowie die Haftungen der Unternehmungen gemäß § 71 WStV auszuweisen. Die
Haftungen der Unternehmungen gemäß § 71 WStV sind jedoch nur insofern auf die Haftungsobergrenze anzurechnen, als die jeweilige Einheit auch der Gemeinde Wien als Einheit des Sektors
Staat zugerechnet wird. Derzeit wird nur der WiGeV dem Sektor Staat zugerechnet. Die genannte Einheit hat jedoch keine Haftungen begeben. Im Unterschied dazu sind im Rechnungsabschluss
ausschließlich jene Haftungen auszuweisen, die die Gemeinde Wien selbst begeben hat. Der gesamte Ausnützungsstand der Haftungsobergrenze ist daher dem Finanzschuldenbericht zu ent-
nehmen (vgl Tabelle 7). 
 
Der Ausweis der Haftungen im Rechnungsabschluss in der Anlage 6r und im Finanzschuldenbericht hat aus Vergleichbarkeitsgründen in derselben Systematik zu erfolgen. 
 
Der Nominalwert ist grundsätzlich mit dem besicherten aushaftenden Betrag (Wert in der Spalte „Stand 31.12.2022“) ident. Eine Ausnahme bildete hier in den Vorjahren regelmäßig die Haftung
für Darlehen von Kreditinstituten nach dem WWFSG, wo die Nominalwerte bzw Haftungsrahmen um jene zwar besicherten aber noch nicht zugezählten Teile der Darlehen höher sein können als
der Stand der Haftungen zum Jahresultimo. Gemäß der Verordnung über die Haftungsobergrenzen wird dieser Haftungsrahmen zur Berechnung der Ausnützung der Haftungsobergrenze heran-
gezogen. Zum 31.12.2022 ist dieser Umstand nicht gegeben.  
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 



 RA 2022 567 

Tabelle 7       

Angaben in Euro zum Nominalwert (Rechnungsabschluss) 
Teil A – Haftungspositionen relevant iSd Art 15a Vereinbarung HOG1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) – (5) (7) 

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder 
einer Gruppe gleichartiger Haftungen2, 6 

Haftungs-       
rahmen3 

Stand 
31.12.2021 Zugänge (+)  Abgänge  

(-) 
Stand 

31.12.2022 

davon 
Umklassi- 
fizierungen 
(+) 20228 

Untergruppe 1 – Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute 
Haftung der Stadt Wien für die Verbindlichkeiten 
der Bank Austria AG9 4.430.978.000,00 843.181.000,00 3.587.797.000,00  

Zwischensumme – Untergruppe 1 0,00 4.430.978.000,00 0,00 843.181.000,00 3.587.797.000,00 0,00 
Untergruppe 2 – Grundbücherlich besicherte Haftungen von 
Wohnbau-Darlehen 

 

Bürgschaftsübernahme nach dem Wohnbau- 
förderungsgesetz 1984 

 9.188,14  4.419,88 4.768,26  

Darlehen der Erste Bank an das Kuratorium Fortuna 
für Senioren-Wohnanlagen  4.209.606,62  515.633,02 3.693.973,60  

Darlehen von Kreditinstituten an Mieter und Eigentümer 
nach dem WWFSG   65.137.839,79 6.512.683,33 11.521.914,02 60.128.609,10  

Zwischensumme – Untergruppe 2 0,00 69.356.634,55 6.512.683,33 12.041.966,92 63.827.350,96 0,00 
Untergruppe 3 – Sonstige Wirtschaftshaftungen 

Darlehen der Volksbank AG an die Wien Energie GmbH  224.874,73  224.874,73 0,00   

Kaiser Franz Josef I-Jubiläumsfonds 3.000.000,00 3.000.000,00  

Schloss Restaurant Cobenzl  5.000.000,00   5.000.000,00   

Theater in der Josefstadt9  2.031.653,80 180.379,06 2.212.032,86   

Verein Wiener Symphoniker9 78.761.966,83 2.552.766,17  81.314.733,00  

Volkstheater9  1.859.234,98 94.516,98  1.953.751,96   
Zwischensumme – Untergruppe 3 0,00 90.877.730,34 2.827.662,21 224.874,73 93.480.517,82 0,00 
Summe A 0,00 4.591.212.364,89 9.340.345,54 855.447.841,65 3.745.104.868,78 0,00 
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Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. 
ESVG iSd Art 15a Vereinbarung HOG1, 5, 8 

Haftungs-       
rahmen3 

Stand 
31.12.2021 Zugänge (+)  Abgänge  

(-) 
Stand 

31.12.2022 

davon 
Umklassi- 
fizierungen 
(+) 20228 

Untergruppe 1 – Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute 

k e i n e     0,00  
Untergruppe 2 – Grundbücherlich besicherte Haftungen von 
Wohnbau-Darlehen 

 

k e i n e     0,00  
Untergruppe 3 – Sonstige Wirtschaftshaftungen 
Vereinigte Bühnen Wien GmbH für den 
Verein Wiener Kammeroper  324.685,00  22.655,00 302.030,00  

Summe B 0,00 324.685,00 0,00 22.655,00 302.030,00 0,00 

Gesamtsumme (= Summe A + Summe B) 0,00 4.591.537.049,89 9.340.345,54 855.470.496,65 3.745.406.898,78 0,00 
 

Haftungsobergrenze4 13.254.068.535,19 davon 
Passivüberschreitungen 7, 8 

gesamter Ausnützungsstand gemäß der Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Haftungsobergrenze 3.745.406.898,78
Haftungsrahmen wo an-

wendbar, ansonsten Stand 
31.12.2022 

Ausnützung in % gemäß der Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Haftungsobergrenze 28,26 % 0,00% 

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG1 | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. 
für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) = (10) + (11) – 
(12) (14) 

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder 
einer Gruppe gleichartiger Haftungen2, 6 

Haftungs-      
rahmen3 

Stand 
31.12.2021 Zugänge (+)  Abgänge  

(-) 
Stand 

31.12.2022 

davon 
Umklassi- 
fizierungen 
(+) 20228 

k e i n e  
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Haftungen von Unternehmungen gemäß § 71 der Wiener Stadtverfassung, die nicht der Gemeinde Wien gemäß ESVG zugerechnet werden 

(15) (16) (17) (18) (19) (20) = (17) + (18) – 
(19) (21) 

Bezeichnung der/des Haftungsgeberin/s Haftungs-      
rahmen3 

Stand 
31.12.2021 Zugänge (+)  Abgänge  

(-) 
Stand 

31.12.2022 

davon 
Umklassi- 
fizierungen 
(+) 20228 

Untergruppe 1 – Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute 

k e i n e  
Untergruppe 2 – Grundbücherlich besicherte Haftungen von 
Wohnbau-Darlehen 

 

k e i n e  
Untergruppe 3 – Sonstige Wirtschaftshaftungen  

k e i n e 
 

Zwischensumme – Untergruppe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Fußnoten: 
1 gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017) 
2 Gemeinden haben diesen Nachweis im Sinne eines Einzelhaftungsnachweises auszufüllen; Haftungen der Gemeinde sind einzeln auszuweisen. 
3 sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional 
4 für Länder und für Gemeinden, sofern für Gemeinden anwendbar 
5 aggregiert nach Untergruppen gem. Art. 15a Vereinbarung HOG 
6 Im Fall von Solidarhaftungen ist/sind die Gesamtsumme(n) der Haftung(en) und alle Haftungsgeber und deren Haftungsumfang in Fußnote(n) im entsprechenden Feld anzugeben. Die Bezei

nung der Haftungsposition sollte möglich selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden. Optimalerweise soll
Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein. 

7 Im Fall von Passivüberschreitungen sind entsprechend aussagekräftige Erläuterung im ausgewiesenen Bereich der Fußnoten zu hinterlegen. 
8 Gebietskörperschaft und außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5) 
9 vorläufiger Wert (geprüfter Jahresabschluss der Einrichtung bzw. Bericht des Sparkassen-Prüfverbandes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechnungsabschlusses noch nicht vor) 

ch-
ten 
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3. Anhang 
 

3.1. Entwicklung der Finanzschulden 
 

zu Diagramm 1 
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3.2. Finanzschulden in Relation zum Bruttoregionalprodukt 
 
zu Punkt 2.5.  
 

3.3. Entwicklung der Nettoneuverschuldung 
 
zu Diagramm 2 
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3.4. Entwicklung der Haftungen 
 
zu Diagramm 6 
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4. Unternehmungen gemäß § 71 Wiener Stadtverfassung 
 
Wie bereits eingangs erwähnt (siehe Punkt 2.2 Finanzschulden in administrativer Abgrenzung) wird das Vermögen der Unternehmungen nach § 71 WStV gesondert vom restlichen Gemeindever-
mögen verwaltet.  
 

4.1. Finanzschulden der Unternehmungen 
In Tabelle 8 sind neben den Finanzschulden des WiGeV auch jene der Unternehmungen Wien Kanal und Stadt Wien - Wiener Wohnen dargestellt. Sie fielen im Vergleich zum Vorjahr von 
insgesamt 2.716,17 Mio auf 2.642,27 Mio. Berücksichtigt sind Finanzschulden gegenüber Dritten (Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Bundesdarlehen udg) nicht aber gegenüber der Stadt Wien 
bzw dem Land Wien (Landesdarlehen). 
 
Tabelle 8 
in Mio 

Finanzschulden Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022 
Stadt Wien – Wiener Wohnen  2.439,44 2.384,64

WiGeV 271,82 254,81

Wien Kanal 4,91 2,82

Finanzschulden Gesamt 2.716,17 2.642,27
 
 
Im nachfolgenden Diagramm 7 werden die Finanzschulden der Unternehmungen nach § 71 WStV grafisch dargestellt.  
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4.2. Haftungen der Unternehmungen 
 
In Tabelle 9 sind nochmals die von den jeweiligen Unternehmungen übernommenen Haftungen angeführt, wobei wie im Vorjahr auch zum 31.12.2022 keine Haftungen bestanden. Dieser Ausweis 
erfolgt in diesem Bericht auch aufgrund der Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Haftungsobergrenze (siehe auch unter Punkt 2.14 Haftungen und Ausnützung der Haftungsobergrenze).  
 
Tabelle 9 
in Mio 

Haftungen Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022 
Stadt Wien – Wiener Wohnen  0,00 0,00

WiGeV 0,00 0,00

Wien Kanal 0,00 0,00

Haftungen Gesamt 0,00 0,00

5. Sonstige Rechtsträger 
 

5.1. Finanzschulden von Rechtsträgern gemäß § 1 WVAF 
 
Wie bereits im letzten Absatz des Punktes 2.2 Finanzschulden in administrativer Abgrenzung erwähnt, werden unter diesem Punkt die Fremdmittelaufnahmen der Rechtsträger im Sinne des § 2 
des Gesetzes über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung gemäß § 10 WVAF dargestellt. Die betroffenen Rechtsträger sind in § 1 WVAF demonstrativ aufgezählt.3 Im Vergleich zum 
Vorjahr blieben diese Rechtsträger unverändert. 
 
  

                                                 
3 Die angeführten Rechtsträger richten sich nach § 2 Abs 2 der aktuell gültigen Fassung der WVAF. Aufgrund der laufenden Interpretation(sänderungen) durch die Statistik Austria können bzw werden sich 

die hier dargestellten und erfassten Rechtsträger ändern. 
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Wie in Tabelle 10 ersichtlich, erfolgte 2022 lediglich durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien eine Fremdmittelaufnahmen iHv 5,90 Mio. 
 
Tabelle 10 

Neuaufgenommene Fremdmittel in Mio 2021 2022 
Filmfonds Wien 0,00 0,00 

Fonds Soziales Wien 0,00 0,00 

Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien 0,00 0,00 

Medizinisch-Wissenschaftlicher Fonds des Bgm 0,00 0,00 

Museen der Stadt Wien 0,00 0,00 

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 0,00 0,00 

Wiener Gesundheitsfonds 0,00 0,00 

Wiener Tourismusverband 0,00 0,00 

Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien 6,00 5,90 

wohnfonds_Wien 0,00 0,00 

Mobilitätsfonds Wien 0,00 0,00 

Fremdmittelaufnahme Gesamt 6,00 5,90 
 
Die Landwirtschaftskammer für Wien (vgl § 1 WVAF) unterliegt nicht dem Verantwortungsbereich des Landes bzw der Gemeinde Wien gemäß Art 13 Abs 3 ÖStP 2012 und ist daher von der 
Berichtspflicht nach § 10 WVAF ausgenommen. 

Tabelle 11 zeigt die bestehenden Darlehen der einzelnen Rechtsträger zum 31.12.2022.  
 
Tabelle 11 

Aufgenommene Mittel zum 31.12.2022 Landesdarlehen 
Darlehen von Kre-

ditinstituten 
Fremdmittel  

Gesamt 
Filmfonds Wien 0,00 0,00 0,00 

Fonds Soziales Wien 0,00 0,00 0,00 

Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien 0,00 0,00 0,00 

Medizinisch-Wissenschaftlicher Fonds des Bgm 0,00 0,00 0,00 

Museen der Stadt Wien 0,00 0,00 0,00 

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 0,00 0,00 0,00 

Wiener Gesundheitsfonds 0,00 0,00 0,00 

Wiener Tourismusverband 0,00 0,00 0,00 

Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien 130.172.582,79 42.456.911,39 172.629.494,18 
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wohnfonds_wien 0,00 0,00 0,00 

Mobilitätsfonds Wien 0,00 0,00 0,00 

Bestehende Finanzierungen Gesamt 130.172.582,79 42.456.911,39 172.629.494,18 
 
Die gesamten bestehenden Finanzierungen erhöhte sich von 170,23 Mio (siehe Finanzschuldenbericht 2021) auf 172,63 Mio. 
 

5.2. Haftungen von Einheiten des Sektors Staat nach ESVG 2010 
 
Im ÖStP 2012 wurde festgelegt, dass auch jene Haftungen der Einheiten, die dem Sektor Staat zugerechnet werden, der Haftungsobergrenze anzurechnen sind (siehe Punkt 2.14 Haftungen und 
Ausnützung der Haftungsobergrenze). Eine Auflistung der Einheiten, die dem Sektor Staat und in weiterer Folge der Gemeinde Wien nach dem ÖStP 2012 zugerechnet werden, ist auf der 
Homepage der Statistik Austria abrufbar. 
 
Von den der Gemeinde Wien zugerechneten Einheiten wies zum 31.12.2022 ein Rechtsträger eine Haftung von insgesamt rd 0,30 Mio aus. Dieser Ausweis erfolgt in diesem Bericht aufgrund der 
Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Haftungsobergrenzen auch unter Punkt 2.14 Haftungen und Ausnützung der Haftungsobergrenze. Wie dort angeführt wurde die Haftungsober-
grenze unter Berücksichtigung der Haftungen der Einheiten des Sektors Staat nicht überschritten. Eventualverbindlichkeiten der nach ESVG 2010 der Gemeinde Wien zugerechneten Einheiten 
des Sektors Staat, wie beispielsweise jene der Wiener Linien GmbH & Co. KG, finden keine Anrechnung. 
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6. Glossar 
 
Bruttoneuverschuldung:     Die Bruttoneuverschuldung ist die Summe der Finanzierungen (Darlehen, Kredite, Anleihen udg) die während einer Berichtsperiode aufgenommen werden. Sie beinhaltet 
neben der Abgangsfinanzierung der jeweiligen Berichtsperiode und der Veränderung des Schuldenstands aufgrund von Wechselkursänderungen (aufgrund des im ersten Halbjahr 2018 erfolgten 
vollständigen Ausstiegs aus Fremdwährungsfinanzierungen war dies zuletzt im Rechnungsabschluss 2017 zu berücksichtigen) auch etwaige Anschlussfinanzierungen (Rollierungen) soweit sich 
wesentliche Parameter der Finanzierung (zB Drehung von kurzfristig in langfristig) ändern. 
 
Nettoneuverschuldung:     Die Nettoneuverschuldung ergibt sich aus der Bruttoneuverschuldung abzüglich Tilgungen auf Altfinanzierungen und entspricht somit jenem Betrag, um den die Gesamt-
verschuldung zum jeweiligen Jahresultimo steigt. 
 
Nettofinanzierungsvolumen:    Das Nettofinanzierungsvolumen zeigt die Höhe der aufgenommenen Schulden für die Abgangsfinanzierung des Zentralhaushaltes in der jeweiligen Berichtsperiode. 
Währungsumrechnungskursschwankungen, für sonstige Rechtsträger aufgenommene Schulden (zB Wohnbauinitiative) sowie Tilgung und Aufnahme von Darlehen zwischen den Verwaltungs-
zweigen und innere Darlehen finden im Nettofinanzierungsvolumen keine Berücksichtigung. 
 
Euro InterBank Offered Rate (EURIBOR):     Der EURIBOR ist ein Referenzzinssatz für Termingelder in Euro im Interbankengeschäft. Diese werden für die Laufzeiten 1 Woche, 1 Monat, 3, 6 und 
12 Monate erhoben und bekanntgegeben.  
 
Zinsänderungsrisiko:    Unter dem Zinsänderungsrisiko wird die Gefahr verstanden, durch Bewegungen im Zinssatz größeren finanziellen Belastungen, als dies bei jederzeit möglichem Ausnützen 
der aktuellen Marktgegebenheiten notwendig wäre, ausgesetzt zu sein. Im Falle eines variabel verzinsten Schuldtitels manifestiert sich dieses Risiko bei steigenden Zinsen durch eine Erhöhung 
der Zins-Zahllast. Bei Schuldtiteln mit fixer Verzinsung tritt dieses Risiko bei Absinken des Zinsniveaus unter die vereinbarte Fixverzinsung ein, wobei die Zins-Zahllast unverändert bleibt. 
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